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Aus der Tätigkeit des
Schweizerischen Verbandes
für Frauenrechte

Revision des KUVG

Von den zur Diskussion vorliegenden Pro-
jekten steht das von der eidgenössischen
Expertenkommission ausgearbeitete und
nach dem Ort seiner Entstehung benannte
«Flimsermodell» im Vordergrund. Da es
für Frauen eine um zehn Prozent höhere
Prämie als für Männer vorsieht, hat der
Zentralvorstand gegen die Ungleichheit
protestiert. Sie würde gegen das Prinzip
der Gerechtigkeit und der Solidarität, das
Basis jeder Versicherung ist, Verstössen.

Nationaldienst für Frauen

Der Zentralvorstand hat den BSF davon
unterrichtet, dass der Schweizerische Ver-
band für Frauenrechte kategorisch jeden
obligatorischen nationalen Frauendienst
ablehnt. Es wurde auch an die offizielle
Erklärung der Regierung vor der Abstim-
mung erinnert, wonach das Frauenstimm-
recht auf keinen Fall eine obligatorische
Dienstpflicht nach sich ziehen werde. Fer-
ner wurde darauf aufmerksam gemacht,
dass ein solcher Dienst einen schwer zu
bewältigenden Andrang und eine gefähr-
liehe Konkurrenzierung der qualifizierten
Frauen in den sozialen Berufen bringen
würde. Selbstverständlich müssen die be-
stehenden Organisationen, FHD, Rotes
Kreuz und Zivilschutz, auf den notwendi-
gen Nachwuchs zählen können. Der Ver-
band will dafür eintreten, dass seine Mit-
glieder über die verschiedenen Möglich-
keiten einer freiwilligen Dienstleistung in-
formiert werden.

Menschenrechtskonvention
Im Hinblick auf die Diskussion über eine
Unterzeichnung der Europäischen Men-
schenrechtskonvention im Parlament hat
der Verband ein Kommuniqué mit folgen-
dem Inhalt veröffentlicht:
«Der Schweizerische Verband für Frauen-
rechte erinnert an die Tatsache, dass die
Gleichberechtigung der Schweizerfrauen
bezüglich der politischen Rechte nicht in
allen Kantonen vollzogen ist und vielerorts
eine wesentliche Benachteiligung der Mäd-
chen im Recht auf Unterricht und Bildung
besteht. Im Hinblick auf die bevorstehende
parlamentarische Beratung der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention ver-
langt er mit Nachdruck, dass auch das
Zusatzprotokoll mitunterzeichnet und mit-
ratifiziert wird, welches das allgemeine
Wahlrecht und das Recht aller auf Bildung
ohne jede Diskriminierung garantiert.»

Frauenstimmrecht
Obwalden
Am 25. September haben die Männer von
Obwalden mit 1485 Ja gegen 1044 Nein
die kantonale Vorlage über die Einführung
des Frauenstimm- und -Wahlrechtes ange-
nommen. Nächstes Jahr werden also be-
reits drei Landsgemeinden unter Mitwir-
kung der Frauen stattfinden.

Dagegen blieben am gleichen Sonntag die
Männer von Kerns bei ihrem trutzigen
Nein. Nachdem bereits am 5. März die Ein-
führung des Frauenstimmrechts auf Ge-
meindeebene mit 360 Nein gegen 296 Ja
abgelehnt worden war, fiel das Ergebnis
diesmal noch deutlicher aus; die Ableh-
nung erfolgte mit 370 Nein gegen 238 Ja.
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